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Energie-Check im Kuhstall 
Landwirte können ihren Betrieb auf Energieeffizienz prüfen lassen. Wer die 
Schwachstellen kennt, kann dies beim Neubau, aber auch beim Umbau, be-
rücksichtigen und Fördergelder zur Energieeinsparung abrufen. Familie Harald 
Wörle aus Neresheim hat dies erfolgreich getan. Lesen Sie, wie es gelaufen ist.   

Harald Wörle ist Milchviehhalter aus 
Leidenschaft. Der Betrieb wird in Ne-
resheim-Dehlingen bereits in der drit-

ten  Generation geführt. Die Wörles halten 
gut 80 Milchkühe in einem alten, aber noch 
gut funktionsfähigem Kaltstall. Dabei handelt 
es sich um einen Laufstall aus den 1970er-
Jahren, ohne Futtertisch. Die Tiere haben Wei-
degang und müssen sich im Heustock oder im 
Silo das Futter selbst holen. „Die sind das Lau-
fen gewohnt“, sagt Jutta Wörle. Deshalb habe es 
jetzt auch bei der Einstellung der Herde auf die 
neue Melktechnik vom alten Doppel-Vierer-
Fischgrätenmelkstand auf Melkroboter keine 
Probleme gegeben. „Der Roboterkauf war drin-
gend erforderlich, auch wenn jetzt vielleicht ein 
paar Tiere weniger gemolken werden. Schließ-
lich haben die Wörles zuletzt über zwei Stun-
den pro Melkzeit benötigt und die viele Arbeit 

Und als sich die Familie Ende Januar 2019 das 
erste Mal mit Berater Berthold König traf, war 
schnell klar, dass neben dem alten Melkstand 
auch die alte Milchkühlung dringend erneuert 
werden muss. Sie gilt auf den meisten Milch-
viehbetrieben als Energiefresser Nummer eins. 

Die Rechnung bei Wörles sieht folgender-
maßen aus: Investitionskosten für die neue 
Milchkühlung (20.000 Euro) und für den Ro-
boter (120.000 Euro) macht zusammen 140.000 
Euro.  Im Rahmen des Bundesprogramms zur 
Energieeinsparung (siehe Beitrag nächste Seite) 
werden solche Nachrüstungen über die Richt-
linie 2.1.2 „Systemische Optimierung -Moder-
nisierung“ bezuschusst. Wenn der Antrag be-
willigt wird, bedeutet dies unterm Strich einen 
Zuschuss von knapp 30.000 Euro. „Das lohnt 
sich auf jeden Fall“, sagt Harald Wörle. Doch 
zunächst der Reihe nach.

Nach dem ersten Treffen mit König Ende Ja-
nuar wurde am 26. Februar 2019 der Antrag 
abgeschickt. Ende Mai hat Wörle bei der BLE 

so nicht mehr länger durchhalten können. 
Komplett neu bauen wollten die Wörles zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Der älteste Sohn 
Daniel (27) hat Zerspanungsmechaniker und 
auch noch Landwirt im Nebenerwerb gelernt. 
Der jüngere Sohn Maximilian (20) hat Land-
wirt gelernt. Er besucht ab November die Meis-
terschule und wird vermutlich mal den Betrieb 
übernehmen. Sollte dies in ein paar Jahren der 
Fall sein, könnte er einen neuen Stall bauen und 
den Roboter in den neuen Stall mitnehmen. 

Alle Optionen weiter offen

Wie auch immer er sich entscheidet, der Robo-
terkauf war jetzt die richtige Entscheidung. För-
derzuschüsse aus dem AFP-Programm für die 
Anschaffung gab es dafür aber keine. Der 
Grund: Weil Wörles keinen Futtertisch haben, 
hat bei ihnen das Tier-Fressplatz-Verhältnis 
nicht gepasst. Um an die AFP-Zuschüsse zu 
kommen, hätten sie im Prinzip einen ganz neu-
en Stall bauen müssen. Umso wichtiger war für 
sie das Energieeffizienz-Programm, auf das sie 
über das Landwirtschaftsamt aufmerksam ge-
macht wurden. Wer dieses Programm in An-
spruch nimmt, muss sich von einem zugelasse-
nen Energieberater beraten lassen. 
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 Familie Wörle freut sich über den neuen Melk- 
roboter: Jutta und Harald Wörle mit den beiden 
Söhnen Maximilian und Daniel Wörle, links im 
Bild Energieberater König.  |  Foto: privat 
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BMEL-Programm
Das Bundesprogramm zur Förderung von Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz  
läuft bis 2021. Das hilft allen, die ihren Betrieb 
energetisch auf Vordermann bringen möchten.

D ie seit 2016 angebotene 
Möglichkeit zur Förde-
rung von Investitionen 

in energieeffiziente Technologi-
en im Bereich der Innenwirt-
schaft wird bis zum 31. März 
2021 fortgeführt. Die Energiebe-
ratung hat durch eine von der 
Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE) zu-
gelassene sachverständige Per-
son zu erfolgen. Grundlage ist 
die „Richtlinie zur Förderung 
von Maßnahmen zur Steigerung  
der Energieeffizienz in der 
Landwirtschaft und im Garten-
bau“. Antrags- und Bewilli-
gungsbehörde ist die BLE. Dort 
hat die Geschäftsstelle des Bun-
desprogramms ihren Sitz. 

Förderfähige Bereiche 

1) Förderfähige Einzelmaßnah-
men (Modernisierungen) (Richtli-
nie 2.1.1)
 ■ Elektrische Motoren und An-
triebe

 ■ Elektrisch angetriebene Pumpen
 ■ Ventilatoren
 ■ Anlagen zur Kälteerzeugung 
(nur Einzelkomponenten)
 ■ Wärmespeicher
 ■ Umdeckung Gewächshaushülle 
von Einfacheindeckung auf in-
stallierte Mehrfachbedeckung
 ■ Einbau von Energieschirmen 
in bestehendes Gewächshaus
 ■ Vorkühler in Milchkühlanlagen
 ■ Klimaregelung
 ■ Einsatz von LED-Beleuchtungs-
systemen
 ■ Umstellung von ausschließli-
cher Raumheizung auf Zonen-
heizung (Wärmeverteilung).
Je nach Maßnahme müssen die 

Energieeinsparungen nachgewie-
sen werden. Die Förderung von 30 
Prozent kann für diese Maßnah-
men vom Antragsteller bei einem 
Netto-Investitionsvolumen von 

3000 Euro direkt beantragt werden.
2) Systemische Optimierung – 
Modernisierung (Richtlinie 2.1.2)
Investitionen in den Ersatz und 
die Erneuerung von Komponen-
ten in einem bestehenden techni-
schen System auf Grundlage eines 
betrieblichen Energieeinsparkon-
zepts. Mögliche Förderung:
 ■  20 Prozent bei mindestens 25 
Prozent Einsparung gegenüber 
dem Ist-Zustand,
 ■ 30 Prozent bei mindestens 35 
Prozent Einsparung gegenüber 
dem Ist-Zustand.

Das zuwendungsfähige Netto-In-
vestitionsvolumen muss mindes-
tens 7000 Euro betragen.
3) Neubau von Niedrigenergiege-
bäuden zur pflanzlichen Erzeu-
gung (Richtlinie 2.1.3)

Zum Beispiel Neubau von Ge-
wächshäusern.
4) Neubau von energieeffizienten 
Anlagen für die Lagerung oder 
Erstaufbereitung von pflanzlichen 
Erzeugnissen (Richtlinie 2.1.4).
Technische Anlagen und Anlagen-
teile beim Neubau von energieeffi-
zienten Anlagen zur gekühlten La-
gerung oder der ersten Aufberei-
tung zur Lagerung von pflanzli-
chen Erzeugnissen, zum Beispiel 
Kartoffellager, Getreidelager. An-
lagen zur Trocknung von Futter-
mitteln sind nicht förderfähig. 

Bei Anträgen, die in die Berei-
che 3 und 4 fallen, ist die Einspa-
rung in einem betrieblichen 
 Energieeinsparkonzept durch eine 
sachverständige Person nachzu-
weisen. Die mögliche Förderung 
liegt je nach Einsparung zwischen 
20 bis maximal 40 Prozent der In-
vestitionssumme. In Baden-Würt-
temberg gibt es die geförderten 
Beratungsangebote „Kleiner Ener-
gieeffizienz-Check“ und „Großer 
Energieeffizienz-Check“.   n

 Î www.beratung-bw.de.

nachgehakt und am 25. Juni eine 
Vorabgenehmigung bekommen. 
Damit konnte die Familie mit dem 
Einbau des Melkroboters begin-
nen. Bereits im September war der 
Einbau fast komplett. Es wurden 
die letzten Rechnungen einge-
reicht und Wörle rechnet damit, 
dass ihm noch in diesem Jahr der 
Zuschuss überwiesen wird. 

Einsparung 40 Prozent

So ein zügiger Verlauf wie bei 
Wörles ist nicht immer gegeben. 
„Wir kalkulieren mit mindestens 
einem Jahr“, sagt Energieberater 
Berthold König, der beim Betrieb 
Wörle eine Stromeinsparung von 
insgesamt 37 Prozent (15.620 
kWh/Jahr) herausholen konnte. 
Neben der Beleuchtungsverbesse-
rung und Erhöhung der Milch-
kühltemperatur von vier auf sechs 
Grad Celsius waren die größten 
Einsparungen im Bereich Milch-
kühlung durch den Einbau eines 
Milchvorkühlers sowie einer effi-
zienten Milchkühlung mit effizi-
enten Milchkühltanks zu errei-
chen. Zusätzlich wird durch das 
Versetzen des Kühlaggregates 
nach außen Energie gespart. 

Beim Einsatz des neuen auto-
matischen-Melk-Systems (AMS) 
sind Energieverbraucher des 
Melkstandes wie ungeregelte Va-
kuumpumpe, Fütterung, Pulsato-
ren, Milchpumpe und einiges 
mehr weggefallen, dadurch konn-
te eine Einsparung von fast 4000 
kWh/Jahr dargestellt werden. Ak-
tuell werden auf dem Betrieb noch 
keine Erneuerbaren Energien ge-
nutzt. Zusätzlich wurde der Bau 
einer Photovoltaikanlage zur Ei-
genstromnutzung empfohlen. Bei 
einer 30 kWp-Anlage könnten 
rund 12.000 kWh/Jahr selbst ge-
nutzt werden. Eine Rendite von 
rund neun Prozent für das einge-
setzte Kaptial ist zu erwarten.  

Um eine Förderung über das 
Programm Energieeffizienz – Sys-
temische Optimierung der BLE zu 
erhalten, muss eine Energieein-
sparung von mindestens 25 Pro-
zent dargestellt werden. Je weniger 
Maßnahmen man bisher im Be-
reich Energieeffizienz durchge-
führt hat, desto größere Chancen 
bestehen, einen Zuschuss zu be-
kommen. Leider wird somit der 

benachteiligt, der bisher klimabe-
wusst gehandelt hat. Wer noch ei-
ne ungeregelte Vakuumpumpe 
und noch keinen Vorkühler be-
sitzt, könnte bei der Umstellung 
auf ein AMS die nötige Einspa-
rung erreichen. Bei Umstellung 
von einem ineffizienten AMS auf 
einen modernen effizienten ist 
ebenfalls eine Förderung über die-
ses Programm möglich; diese 
Maßnahme wird auch sehr oft be-
antragt. Seit diesem Jahr musste 
die Förderung der AMS zunächst 
ausgesetzt und anschließend auf 
60 Prozent der Investition be-
grenzt werden. Somit gibt es bei 
25 Prozent Einsparung nur noch 
12 Prozent Zuschuss, bei 35 Pro-
zent  nur noch 18 Prozent der In-
vestition. Die anderen Bereiche 
wie Milchkühlung werden weiter 
voll gefördert. Bei der BLE muss 
der Antrag drei Prüfungen durch-
laufen. Nach einer Bonitätsprü-
fung wird das Sanierungskonzept 
des Energieberaters geprüft. Nach 
der Haushaltsprüfung ergeht dann 
der Zuwendungsbescheid. 

Große Nachfrage

Für das laufende Jahr gingen bei 
der BLE bis Ende September 2019 
rund 1100 Anträge ein. Davon be-
treffen 65 Prozent der Anträge die 
Bereiche Einzelmaßnahmen und 
Systemische Optimierung. Die ho-
he Nachfrage führte dazu, „dass 
bereits Mitte des Jahres der Ti-
telansatz von 31 Millionen Euro 
sowie zusätzlich bereitgestellte 
Mittel in Höhe von zehn Millionen 
Euro annähernd gebunden wa-
ren.“ Danach konnten nur noch 
vereinzelte Anträge bewilligt wer-
den. Um die vorliegenden und 
künftig eingehenden Anträge wie-
der bewilligen zu können, bereitet 
das BMEL gerade einen Antrag auf 
Mittelaufstockung vor. 

Mit den bisher bewilligten und 
vorliegenden Anträgen werden 
jährlich 421 Millionen kWh und 
222.000 Tonnen CO2 eingespart. 
Bezogen auf die Zweckbindungs-
fristen sind dies in Summe 4,8 
Milliraden kWh und 2,5 Millonen 
Tonnen  CO2. Unterstellt man eine 
erheblich längere technische Nut-
zungsdauer werden die Einspa-
rungen noch um ein Vielfaches 
höher sein.  n 
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